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Vorwort 

Das ASTRA will mit dem Einsatz lokaler Überholverbote für Lastwagen die Verkehrssicherheit 
weiter erhöhen und gleichzeitig eine Verbesserung der Verkehrsqualität erzielen. Lastwagen 
die andere Lastwagen mit nur geringer Geschwindigkeitsdifferenz überholen, auch bezeichnet 
als „Elefantenrennen“, sollen so weitgehend verhindert werden. 

Mit der Richtlinie ASTRA 15013 „Überholverbot für Lastwagen (ÜV-LW)“ will man eine auf ein-
heitlichen und nachweisbaren Kriterien basierende Regelung schaffen, die schweizweit nach 
gleichen Grundsätzen umgesetzt und von den Fahrzeuglenkern verstanden und akzeptiert wird. 
Gleichzeitig sollen so die laufenden Massnahmen im Verkehrsmanagement ergänzt und ver-
stärkt werden. Das gemeinsame Ziel dieser Massnahmen ist es, mit einfachen organisatori-
schen und signaltechnischen Massnahmen den Verkehrsfluss auf den Nationalstrassen zu ver-
bessern und Staus zu reduzieren. 

Massgebend für die Richtlinie und die anschliessende Evaluation der zweckmässigen Natio-
nalstrassenabschnitte für LW-Überholverbote waren die Ergebnisse aus nationalen und interna-
tionalen Forschungen, Richtlinien und Normen sowie die langjährigen Erfahrungen mit ausge-
führten Anlagen. Die Richtlinie legt aufgrund der heutigen Gesetze, Normen, Kenntnisse und 
Erfahrungen eine Basis zur einheitlichen Anwendung eines Überholverbotes für Lastwagen auf 
dem gesamten Nationalstrassennetz. 

Das ASTRA hat bei der Erarbeitung der vorliegenden Richtlinie viele Erfahrungen von Vertre-
tern verschiedener Polizeikorps, kantonaler Tiefbauämter, Verbänden und Expertengruppen 
berücksichtigt. 

Bundesamt für Strassen 

Jürg Röthlisberger 
Direktor 
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1 Einleitung 

1.1 Zweck der Richtlinie 
Die Richtlinie bildet die Grundlage für eine einheitliche Anwendung des Überholverbots für 
Lastwagen (ÜV-LW) auf dem schweizerischen Nationalstrassennetz. Sie bildet eine Ergänzung 
zur Richtlinie ASTRA 15003 „Verkehrsmanagement auf Nationalstrassen (Kopfrichtlinie VM-
NS)“ [3], die die verkehrstechnischen und funktionalen Grundanforderungen des Verkehrsma-
nagements auf den Nationalstrassen beschreibt. 

1.1.1 Auswirkungen der Überholverbote für Lastwagen 
Mit Überholverboten für Lastwagen können ungewünschte Überholmanöver, Lastwagen die 
andere Lastwagen mit nur geringer Geschwindigkeitsdifferenz überholen, auch bezeichnet als 
„Elefantenrennen“, weitgehend verhindert werden. Gleichzeitig können die massgebenden 
Kenngrössen des Verkehrs (Geschwindigkeit, Abstandsverhalten und Fahrstreifenwechsel) po-
sitiv beeinflusst werden. Obwohl die erzielten Veränderungen bei den einzelnen Kenngrössen 
klein sind, werden durch die Summe aller Auswirkungen die Voraussetzungen für eine erhöhte 
Verkehrsqualität und einen sichereren Verkehrsablauf unterstützt. Für den Schwerverkehr be-
wirken die Überholverbote keine oder nur eine marginale Verschlechterung des Verkehrsab-
laufs und der Verkehrsqualität. Die negativen Auswirkungen (Erhöhung Reisezeit, Pulkbildung) 
sind bei einem zweckmässigen Einsatz vertretbar. 

1.1.2 Inhalt der Richtlinie 
Die Richtlinie beschreibt in Kapitel 2 allgemeine Grundsätze, die ein Überholverbot für Lastwa-
gen rechtfertigen. In Kapitel 3 werden die massgebenden Kriterien zur Evaluation der zu prü-
fenden Strassenabschnitte aufgeführt (Grobtriage). Kapitel 4 beinhaltet Vorgaben für die De-
tailprojektierung, z.B. für das Platzieren und Anordnen der Signale. In Kapitel 5 werden noch 
Angaben zu den Verkehrsgutachten gemacht, die für die definitive Verfügung erforderlich sind. 

1.1.3 Rechtliche Grundlage 
Das Signal „Überholen für Lastwagen verboten“ (Signal 2.45) untersagt gemäss Signalisations-
verordnung (SSV) Art. 26 Abs. 2 [2] den Führern von Motorwagen und Sattelmotorfahrzeugen, 
deren Gesamtgewicht nach Fahrzeugausweis 3.5 t übersteigt, fahrende Motorfahrzeuge und 
Strassenbahnen zu überholen. Vom diesem Verbot ausgenommen sind Gesellschaftswagen. 

1.2 Geltungsbereich 
Die Richtlinie gilt für das Signalisieren von Überholverboten für Lastwagen auf Nationalstras-
sen. Sie ist bei der Planung und Projektierung sowie beim Bau und Betrieb anzuwenden. Auf 
Autobahnen mit mehr als zwei Fahrstreifen darf der Schwerverkehr den äussersten Fahrstrei-
fen links von Gesetzes wegen nicht befahren. Auf diesen Strecken ist ein Überholverbot nur in 
begründeten Ausnahmefällen zweckmässig. Dasselbe gilt für Strecken mit besonderen Gege-
benheiten und auf Strecken mit Geschwindigkeitsbeschränkungen (vgl. Kap. 3.3.3 und 
Kap. 3.3.4). In diesen Fällen ist in einem verkehrstechnischen Gutachten die Zweckmässigkeit 
des Überholverbotes nachzuweisen. 

1.3 Adressaten 
Die Richtlinie wendet sich an alle für Planung, Projektierung, Bau, Betrieb und Unterhalt von 
Nationalstrassen zuständigen Organe. 

1.4 Inkrafttreten und Änderungen 
Die vorliegende Richtlinie tritt am 31.07.2012 in Kraft. Die „Auflistung der Änderungen“ ist auf 
Seite 23 dokumentiert. 
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2 Grundsätze 

2.1 Anwendungstypen  
Die Art und Weise der Signalisation des ÜV-LW ist je nach örtlicher und zeitlicher Ausdehnung 
unterschiedlich. Dabei werden die folgenden Fälle unterschieden: 

  Anordnungstyp 

Ze
itl

ic
he

 
A

us
de

hn
un

g Permanent A 
- statische Signalisation 

Begrenzt B 
- mit Zeitfenstern 

Variabel C 
- verkehrsabhängig 

Abb. 2.1  Mögliche Signaltypen. 

Fall A: permanentes Überholverbot 
Das Verbot gilt auf einem örtlich beschränkten Abschnitt rund um die Uhr, das ganze Jahr. 

Fall B: zeitlich begrenztes Überholverbot 
Das Verbot gilt auf einem örtlich beschränkten Abschnitt; ausserhalb der signalisierten Zeitfens-
ter ist das Überholen für Lastwagen erlaubt. 

Fall C: zeitlich variables Überholverbot 
Das Verbot gilt auf einem örtlich beschränkten Abschnitt in den Zeiten mit Überschreitungen 
der Grenzwerte (nur integriert in ein Verkehrsleitsystem zu empfehlen). 

2.2 Anordnungskriterien 
Bei den Kriterien, die das Signalisieren eines Überholverbotes rechtfertigen, wird unterschieden 
zwischen Kriterien mit verbindlichen Grenzwerten, die für die Anordnung aus Sicht des Ver-
kehrsmanagements als gegeben erachtet werden und Kriterien zur Verkehrssicherheit, bei de-
nen der Nutzen und die Auswirkungen eines Überholverbotes mittels eines verkehrstechni-
schen Gutachtens genauer zu prüfen und zu belegen sind. 

Die Anordnung eines Überholverbotes für Lastwagen ist aus Sicht Verkehrsmanagement gege-
ben, wenn eines oder mehrere der nachfolgenden Kriterien erfüllt sind (Kap. 3.2): 

• hohe Verkehrsbelastung und hoher Anteil Schwerverkehr; 
• grosse Steigung mit hohem Anteil Schwerverkehr; 
• Tunnel länger als 300 Meter. 

Die Anordnung eines Überholverbotes für Lastwagen ist aus Sicht Verkehrssicherheit zu prü-
fen, wenn ein oder mehrere nachfolgende Kriterien erfüllt sind (Kap. 3.3): 

• Abschnitte mit mehreren Tunneln oder Überdeckungen; 
• Besondere Gegebenheiten wo Überholvorgänge gefährlich sein können, wie reduzierte 

Fahrstreifen, fehlende Pannenstreifen, Einfahrten, Ausfahrten oder Verzweigungen; 
• Bereiche mit bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkungen; 
• Unfallschwerpunkte. 
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2.3 Vorgehen zur Festlegung der Überholverbote 

2.3.1 Erarbeitungsschritte 
Die Festlegung der Überholverbote erfolgt in mehreren Schritten. In einer Grobtriage werden 
vorerst die möglichen Abschnitte evaluiert. Anschliessend werden im Rahmen der Detailbear-
beitung für alle ermittelten Abschnitte die Anwendungstypen und allfälliger Zeitfenster für ÜV-
LW ermittelt sowie die örtliche Ausdehnung und die genaue Platzierung der Signalstandorte 
bestimmt. Sind aus Sicht „Verkehrssicherheit“ ÜV-LW Abschnitte zu prüfen, so sind dazu ver-
kehrstechnische Gutachten zu erstellen, die als Begründung für die Verfügung der ÜV-LW die-
nen. 

2.3.2 Grobtriage (siehe Kapitel 3) 
Aus Sicht des Verkehrsmanagements sind für die Anordnung eines ÜV-LW verbindliche 
Grenzwerte zur Verkehrsbelastung, zu den Steigungsverhältnissen und zur Tunnellänge vorge-
geben. In der Grobtriage werden daraus die zweckmässigen Abschnitte evaluiert. Auf den er-
mittelten Strassenabschnitten, welche die Kriterien erfüllen, ist anschliessend eine Detailbear-
beitung durchzuführen. Ein Verzicht auf ÜV-LW auf diesen Abschnitten ist in jedem Fall zu be-
gründen. 

2.3.3 Detailbearbeitung (siehe Kapitel 4) 
Die Wahl des Anwendungstyps und allfälliger Zeitfenster für die ÜV-LW, die Festlegung der ört-
lichen Ausdehnung und die Platzierung der Signalstandorte geschehen in der Detailbearbei-
tung. Dazu sind die genauen Signalstandorte für die bezeichneten Abschnitte mittels Kilomet-
rierung, Skizzen und Bildern festzulegen. Auf offenen Strecken im Bereich von Verkehrsleitsys-
temen, wie dynamische Geschwindigkeits- und Gefahrenanzeigen (GHGW) oder Pannenstrei-
fenumnutzungen (PUN), sind die ÜV-LW in diese Systeme zu integrieren und gemeinsam mit 
diesen zu verfügen. Dadurch kann sichergestellt werden, dass die Überholverbote nur während 
der zweckmässigen Zeitfenster geschaltet werden und somit die Einschränkungen für den 
Lastwagenverkehr möglichst gering ausfallen. 

2.3.4 Verkehrstechnische Gutachten (siehe Kapitel 5) 
Die Verfügung und Anordnung der ÜV-LW aus verbindlichen Strecken- und verkehrsabhängi-
gen Grenzwerten erfordert keine weiteren verkehrstechnischen Gutachten. Für deren Festle-
gung sind nur vereinfachte Signalisationsprojekte, die durch die ASTRA Filialen zu erarbeiten 
sind, erforderlich (vgl. Kap. 4). Die Realisierung erfolgt anschliessend gemäss heutiger Praxis 
durch die zuständigen Fachstellen des ASTRA. 

Bei Kriterien aus Gründen der Verkehrssicherheit existieren keine verbindlichen Grenzwerte für 
Überholverbote für Lastwagen. Auf Nationalstrassenabschnitten, wo besondere Gegebenheiten 
betreffend Verkehrssicherheit, Verkehrszusammensetzung, Unfallsituation etc. vorliegen oder 
vermutet werden, ist die Verfügung und Anordnung eines Überholverbotes für Lastwagen mit 
den Erkenntnissen aus einem verkehrstechnischen Gutachten (vgl. Kap. 5) zu begründen. 

Die vom ASTRA auf Basis dieser Signalisationsprojekte und verkehrstechnischen Gutachten 
verfügten ÜV-LW werden gestützt auf Art. 2 Abs. 3bis und Art. 3 Abs. 4 des Strassenverkehrs-
gesetzes vom 19. Dezember 1958 [1] sowie der Art. 107 Abs. 1 und 5 und Art. 110 Abs. 2 der 
Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 [2] angeordnet. 
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3 Grobtriage 

3.1 Beurteilungsdiagramm 

 
Legende 

Abb. 3.1  Beurteilungsdiagramm für ÜV-LW mit Anteil Schwerverkehr in Prozentangabe. 

In Abbildung 3.1 sind die Kriterien Verkehrsbelastung, Belastung Schwerverkehr und Längsnei-
gung für die technische Beurteilung eines Überholverbots für Lastwagen zusammengefasst. In 
Abhängigkeit der verschiedenen Kriterien kann für die unterschiedlich gerasterten Bereiche die 
Überprüfung eines Überholverbotes für Lastwagen empfohlen werden. 

Für die Bereiche in den Grenzwerten I, II und III sind Überholverbote für Lastwagen aus Sicht 
des Verkehrsmanagements erforderlich. 
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Grenzwert I  Auf horizontalen Strecken oder Steigungen kleiner 2 % ist ein ÜV-LW anzuordnen. 

Grenzwert II Bei Steigungsstrecken mit einer Länge zwischen 600 und 2'400 m und einer Längs-
neigung grösser 2 % ist ein ÜV-LW anzuordnen. 

Grenzwert III Bei Steigungsstrecken über 2'400 m mit einer Längsneigung grösser 2 % oder Stei-
gungsstrecken über 300 m mit einer Längsneigung grösser 4 % ist ein ÜV-LW anzu-

d  
Grenzwert IV Die Zweckmässigkeit eines Überholverbotes ist aus Sicht der Verkehrssicherheit 

mit einem verkehrstechnischen Gutachten zu begründen. 
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3.2 Strecken- und verkehrsabhängige Kriterien 

3.2.1 Verkehrsbelastung, Lastwagenanteil und Steigungen 
Im Folgenden sind die Grenzwerte I bis IV für die unterschiedlichen Situationen hinsichtlich 
Steigung sowie Länge der Steigungsstrecke zusammengestellt. Die Verfügung und Anordnung 
der Überholverbote für Lastwagen aus den verbindlichen Grenzwerten I bis III erfordern keine 
weiteren verkehrstechnischen Gutachten. Im Bereich des Grenzwertes IV ist mittels eines ver-
kehrstechnischen Gutachtens (vgl. Kap. 5) zu prüfen, ob ein Überholverbot aus Sicht Verkehrs-
sicherheit zweckmässig ist. 

I) Grenzwert I 
Auf horizontalen Strecken oder Steigungen kleiner 2 % ist ein ÜV-LW anzuordnen, wenn 
die Verkehrsbelastung > 2'500 Fz/h und die Schwerverkehrsbelastung > 250 LW/h sind. 

Auf horizontalen Strecken oder Steigungen kleiner 2 % nimmt der Einfluss des Schwerverkehrs 
auf den Verkehrsablauf erst bei Verkehrsbelastungen über 2'500 Fz/h und einer Schwerver-
kehrsbelastung > 250 LW/h zu. Ab diesen Verkehrszusammensetzungen ist ein ÜV-LW zur 
Verbesserung des Verkehrsablaufes bei horizontalen Strecken zweckmässig. 

II) Grenzwert II 
Bei Steigungsstrecken mit einer Länge zwischen 600 und 2'400 m und einer Längsneigung 
grösser 2 % ist ein ÜV-LW anzuordnen, wenn die Verkehrsbelastung > 2'500 Fz/h und die 
Belastung des Schwerverkehrs > 125 LW/h oder die Verkehrsbelastung > 2'000 Fz/h und 
die Belastung des Schwerverkehrs > 200 LW/h sind. 

In längeren Steigungen wirkt sich der Einfluss der Motorisierung und der Ladung auf die Ge-
schwindigkeit bei den Lastwagen und somit auf das Überholverhalten aus. Bereits Steigungen 
grösser 2 % können bei Lastwagen im Gegensatz zu den Personenwagen zu deutlichen Ge-
schwindigkeitsabnahmen führen und somit eine inhomogenere Geschwindigkeitsverteilung in-
nerhalb des Lastwagenverkehrs bewirken. Dadurch entsteht eine Zunahme des Überholbedürf-
nisses bei den Lastwagenlenkern. Mit einem ÜV-LW kann dieser Tendenz entgegengewirkt 
werden. 

III) Grenzwert III 
Bei Steigungsstrecken > 2'400 m mit einer Längsneigung grösser 2 % oder Steigungsstre-
cken > 300 m mit einer Längsneigung grösser 4 % ist ein ÜV-LW anzuordnen, wenn die 
Verkehrsbelastung > 1'500 Fz/h und die Belastung des Schwerverkehrs > 120 LW/h sind. 

Bei Steigungen grösser 4 % nimmt einerseits der Geschwindigkeitsunterschied zwischen Last-
wagen, Gesellschaftsbussen, Lieferwagen, Personenwagen mit Anhänger, Wohnmobilen und 
den leichten Motorfahrzeugen überproportional zu. Anderseits bewirken starke Steigungen ein 
erhöhtes Überholbedürfnis der aufgeführten Fahrzeugkategorien. Die grosse Geschwindig-
keitsdifferenz zwischen den Fahrzeugkategorien bei Überholmanövern führt auf dem Überhol-
streifen zu einem zusätzlichen Gefahrenpotenzial. Diese Konfliktsituation kann mit einer ent-
sprechenden Signalisation verhindert werden. 

IV) Grenzwert IV 
Die Zweckmässigkeit eines ÜV-LW ist bei Steigungen < 2 % und einer Verkehrsbelastung 
< 1'500 Fz/h oder einer Verkehrsbelastung > 1'500 Fz/h und einer Belastung des Schwer-
verkehrs < 120 LW/h mit einem verkehrstechnischen Gutachten zu begründen. Massge-
bend für ein ÜV-LW sind bei Grenzwert IV die Kriterien zur Verkehrssicherheit (Kap. 3.2). 

3.2.2 Tunnel 
Aus Sicht des Verkehrsmanagements ist in allen zweistreifigen richtungsgetrennten Tunnel ein 
permanentes Überholverbot für Lastwagen zur Verbesserung des Verkehrsflusses zu signali-
sieren. Als Tunnel gelten dabei alle vollständig überdeckten und seitlich geschlossenen Natio-
nalstrassen-Strecken mit einer Mindestlänge von 300 Metern. Diese Tunnel weisen Ausrüs-
tungsgrade auf, die zusätzliche Verkehrsleit- und Sicherheitseinrichtungen verlangen, die auch 
auf Überholverbote für Lastwagen übertragbar sind. In Tunneln kürzer als 300 Meter, bei wel-
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chen die Selbstrettung bei Ereignissen über die Portale möglich ist, kann auf ein Überholverbot 
verzichtet werden. Allein im Bereich von Unfallschwerpunkten in Tunneln kürzer als 300 Meter 
können Überholverbote für Lastwagen ebenfalls zweckmässig sein (vgl. Kap. 3.3). 

Die Tunnelstrecken weisen in der Regel kein höheres Unfallgeschehen auf als die freien Stre-
cken. Allerdings können die Folgen eines Unfalls, insbesondere in Verbindung mit einem 
Brand, sehr bedeutend sein. Das Schadenmass eines Unfalls in Tunnelstrecken kann deutlich 
höher liegen als auf der offenen Strecke und zu einem hohen Gefahrenpotenzial für Mensch 
und Infrastruktur führen. 

Aus Sicht des Verkehrsmanagement und der Verkehrssicherheit sprechen folgende Argumente 
für die generelle Verfügung eines permanenten Überholverbotes für Lastwagen in Tunneln: 

• Die Sicht auf die Wegweisung und Signalisation oberhalb und seitlich im Tunnel wird bedeu-
tend weniger eingeschränkt; 

• Gefährliche Auffahrmanöver vor und nach dem Überholvorgang werden reduziert; 
• Das Unfallrisiko beim Fahrstreifenwechsel im Tunnel durch Lastwagen wird reduziert; 
• Die Beeinträchtigung des Zuganges im Falle von Störfällen, Unfällen etc. ist bedeutend ge-

ringer (Freihaltung von Rettungsachsen); 
• Der Verkehrsfluss wird durch die klare Trennung des Schwer- und des übrigen Verkehrs 

wesentlich verbessert. 

Die Verfügung und Anordnung der Überholverbote für Lastwagen in zweistreifigen richtungsge-
trennten Tunnel erfordern ebenfalls keine weiteren verkehrstechnischen Gutachten. Überhol-
verbote für Lastwagen in Tunnel, die nach bisheriger Praxis gemäss Art. 3 Abs. 4 SVG [1] ver-
fügt wurden, haben dabei nach wie vor Gültigkeit. 

3.3 Überholverbote aus Gründen der Verkehrssicherheit 

3.3.1 Funktionelle Anordnung von Überholverboten für Lastwagen 
Anordnungen von Überholverboten für Lastwagen aus Gründen der Verkehrssicherheit können 
nach Art. 3 Abs. 4 SVG [1] erlassen werden, soweit der Schutz der Bewohner oder gleicher-
massen Betroffener vor Lärm und Luftverschmutzung, die Sicherheit, die Erleichterung oder die 
Regelung des Verkehrs, der Schutz der Strasse oder andere in den örtlichen Verhältnissen lie-
gende Gründe dies erfordern. Für diese Spezialfälle ist ein spezifisches Gutachten zu erstellen, 
das die Zweckmässigkeit dieser Massnahme, den Nutzen und die Auswirkungen aufzeigt. 

3.3.2 Abschnitte mit mehreren Tunneln oder Überdeckungen 
Auf Abschnitten mit mehreren kurz aufeinander folgenden Tunneln mit einer Länge kürzer als 
300 Meter, insbesondere in kurvigen Steigungsstrecken, kann ein Überholverbot für Lastwagen 
zweckmässig sein. Da eine Aufhebung des ÜV-LW zwischen den einzelnen Tunnel nicht mög-
lich ist, werden mehrere aufeinanderfolgende Tunnel als ein Objekt betrachtet. 

3.3.3 Besondere Gegebenheiten 
In Abhängigkeit besonderer Gegebenheiten (z.B. in Berggebieten oder auf Abschnitten mit 
spezieller Verkehrszusammensetzung) kann ein Überholverbot für Lastwagen im Sinne einer 
sogenannten funktionellen Verkehrsanordnung verfügt werden. Dies gilt ebenfalls für Auto-
bahnabschnitte wo Überholvorgänge gefährlich sein können (z.B. bei reduziertem geometri-
schem Normalprofil „Miniautobahn“, bei Abschnitten ohne Pannenstreifen und bei Ein- und Aus-
fahrten). In diesen Fällen können unabhängig von der Verkehrsbelastung und den Steigungs-
verhältnissen ÜV-LW für einen sicheren und leistungsfähigen Verkehrsablauf zweckmässig 
sein. Im Rahmen einer vertieften verkehrstechnischen Analyse ist für diese Strecken der 
Nachweis für die Verfügung und Anordnung eines ÜV-LW zu erbringen (siehe Kap. 5).  
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3.3.4 Bereiche mit Geschwindigkeitsbeschränkung 
Der Einfluss des Schwerverkehrs auf die Verkehrsqualität nimmt bei Autobahnabschnitten ohne 
Geschwindigkeitsbeschränkungen respektive bei Vsig = 100 km/h mit zunehmender Verkehrs-
belastung zu. Bei Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 80 km/h ohne oder nur mit kurzen 
Steigungen ist der Einfluss des Schwerverkehrs auf die Verkehrsqualität vernachlässigbar und 
das Signalisieren eines Überholverbotes für Lastwagen erübrigt sich. Allein auf längeren Stei-
gungen kann ein Überholverbot auch bei Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 80 km/h aus-
nahmsweise zweckmässig sein. 

3.3.5 Unfallschwerpunkte 
Bei Abschnitten mit geringer Verkehrsbelastung und / oder kleinem Anteil Schwerverkehr kann 
unter Umständen im Bereich von Unfallschwerpunkten ein Überholverbot für Lastwagen ange-
zeigt sein. In diesen Fällen ist mit einer Verkehrskonfliktanalyse die Zweckmässigkeit des 
Überholverbotes nachzuweisen. Eigentliche Grenzwerte dazu können nicht angegeben werden. 
Der Einbezug der Verkehrsbelastung, beziehungsweise des Anteils des Schwerverkehrs (für 
die Bildung entsprechender Unfallraten) als Vergleichsbasis mit andern Abschnitten ist jedoch 
notwendig. 

Bei der Beurteilung eines Überholverbotes für Lastwagen aus Gründen der Verkehrssicherheit 
sind die registrierten Unfälle und die beobachteten gefährlichen Manöver im Zusammenhang 
mit Überholvorgängen durch Lastwagen zu berücksichtigen. 

Weist die Unfallstatistik für den betrachteten Autobahnabschnitt eine überdurchschnittliche An-
zahl Unfälle mit beteiligten Lastwagen auf, so ist die Einführung eines Überholverbotes für 
Lastwagen eher gegeben. Bei der Beurteilung sind hauptsächlich die Unfalltypen „Fahrstrei-
fenwechsel“, „Streifkollision“ und „Auffahrunfall auf Überholstreifen“ massgebend. 
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4 Detailbearbeitung 

4.1 Zuordnung der Anwendungstypen 
Es sind folgende drei Anwendungstypen zu unterscheiden: 
Fall A: permanentes Überholverbot 
 Das Überholverbot gilt auf einem örtlich beschränkten Abschnitt rund um die Uhr, das 

ganze Jahr (in allen zweistreifigen richtungsgetrennten Tunnel sind immer permanen-
te ÜV-LW anzuordnen; siehe Kap. 3.2.2). 

Fall B: zeitlich begrenztes Überholverbot 
 Das Verbot gilt auf einem örtlich beschränkten Abschnitt; ausserhalb der signalisierten 

Zeitfenster ist das Überholen für Lastwagen erlaubt. 

Fall C: zeitlich variables Überholverbot 
 Das Verbot gilt auf einem örtlich beschränkten Abschnitt in den Zeiten mit Überschrei-

tungen der Grenzwerte (nur integriert in ein Verkehrsleitsystem „GHGW“ anzuord-
nen). 
Bei der Umsetzung von Fall C, gelten für die verkehrsabhängige Regelung des ÜV-LW 
die Vorgaben der Richtlinie ASTRA 15019 „Verkehrstechnische Regelungslogik“ [4]. 

Die Festlegung des Anwendungstyps für ÜV-LW auf offenen Streckenabschnitten erfolgt auf-
grund der täglichen Grenzwertüberschreitungen. Die Verkehrsbelastungen können je nach La-
ge des Abschnittes während der Woche aber auch während des Jahres stark variieren. Somit 
kann sich auch die Anzahl Stunden, während denen die Grenzwerte gemäss Abb. 3.1 über-
schritten werden, ändern. Um den unterschiedlichen Verkehrsbelastungen beim Signalisieren 
eines Überholverbotes Rechnung zu tragen, werden der Mittelwert und die Standardabwei-
chung1 der Anzahl Stunden der Grenzwertüberschreitung aller Werktage gebildet. 

Für ÜV-LW integriert in Verkehrsleitsystemen bilden diese Grenzwerte die Vorgaben für die 
Ein- resp. Ausschaltung des Überholverbotes. 

Zuordnung der ÜV-LW Anwendungstypen für offene Streckenabschnitte 
Signalisationssystem Grenzwertüberschreitung aufgrund der Auswertung von  

Jahresganglinie (Anzahl Stunden) 
 Mittelwert Standardabweichung 
permanent ≥ 8 h - 
zeitlich begrenzt mit Zeitfenster ≥ 4 h < 2.0 h 
verkehrsabhängig in GHGW ≥ 4 h ≥ 2.0 h 
Abb. 4.1 Zuordnung der ÜV-LW Anwendungstypen. 

In der folgenden Abbildung sind beispielhaft die durchschnittlichen Anzahl Stunden der Grenz-
wertüberschreitung pro Werktag des DWV während eines Monats und der Mittelwert mit der 
Standardabweichung über das ganze Jahr dargestellt. 

 
 

1 Die Standardabweichung σ ist ein Maß für die Streubreite der Werte eines Merkmals rund um dessen Mittelwert M 
(arithmetisches Mittel). Die Wahrscheinlichkeit, dass der Mittelwert innerhalb der Grenzen M ± σ liegt, beträgt 68%. 

Mittelwert ± Stan-
dardabweichung 

http://de.statista.com/statistik/lexikon/definition/86/merkmale/
http://de.statista.com/statistik/lexikon/definition/91/mittelwert-und-arithmetisches-mittel/
http://de.statista.com/statistik/lexikon/definition/91/mittelwert-und-arithmetisches-mittel/
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Abb. 4.2  Jahresübersicht Anzahl Stunden Grenzwertüberschreitung pro Tag. Beispiel: Zählstelle 288, 
Niederbipp, Richtung Bern [2010]. 

Im Beispiel in Abb. 4.2 variiert die Anzahl der Stunden mit Grenzwertüberschreitungen zwi-
schen zwei Stunden (Januar) und über sieben Stunden (Juli). Der Mittelwert der Überschreitun-
gen über das ganze Jahr beträgt 5.11 Stunden und die Standardabweichung 1.77 Stunden. In 
Abhängigkeit des Mittelwerts und der Standardabweichung kann das geeignete Signalisations-
system bestimmt werden. Dabei werden aufgrund allgemeiner Überlegungen sowie den Erfah-
rungen aus signalisierten ÜV-LW für die zeitliche Ausdehnung die in Abb. 4.1 aufgeführten 
Grenzwerte für den Einsatz unterschiedlicher Systeme empfohlen. Für das in dargestellte Bei-
spiel (Mittelwert 5.11 h; Standardabweichung 1.77 h) wird ein zeitlich begrenztes Signalisati-
onssystem empfohlen. 

4.2 Festlegung der zeitlichen Ausdehnung für Zeitfenster 
Die Beurteilung der zeitlichen Ausdehnung eines ÜV-LW erfolgt einerseits aufgrund der aktuel-
len Verkehrsbelastung, liegen diverse Stunden im Grenzbereich, so sind Prognosewerte anzu-
wenden (i. d. R. abgestützt auf Verkehrsmodelle). Mit Hilfe des Wertepaars Verkehrsbelastung 
und Anteil Schwerverkehr des DWV werden für die verschiedenen Tagesstunden die Punkte im 
Diagramm dargestellt. Die Lage der Punkte zeigt mit Hilfe der vorhandenen Längsneigung die 
Dauer der Überschreitung der Grenzwerte und lässt die Zweckmässigkeit eines Überholverbo-
tes beurteilen. Im folgenden Beispiel wird die Anordnung eines Überholverbotes für eine 
Längsneigung kleiner 2 % während elf Stunden empfohlen (vgl. rote Punkte). 

Abb. 4.3  Beispiel (A1 Nordring Zürich Anschluss ZH-Seebach bis Anschluss ZH-Affoltern). 
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Beurteilung ÜV-LW: 
Länge 4'500 m; Neigung kleiner 2 %; während 11 h wird der Grenzwert I überschritten 
Kriterien für ÜV-LW bei Neigung kleiner 2 % werden erfüllt. 

4.3 Festlegung der örtlichen Ausdehnung 
Maximale Länge 
Die örtliche Ausdehnung des Überholverbotes ist ein wichtiger Faktor im Zusammenhang mit 
der Akzeptanz. Je länger die Strecke, umso grösser wird die Versuchung, das Überholverbot zu 
missachten. Zudem nimmt die Bildung von Pulks hinter den langsameren Lastwagen mit zu-
nehmender Länge des Überholverbotes zu. 

Ein Überholverbot auf Strecken kürzer fünf Kilometer hat nur marginale Auswirkungen auf die 
Pulkbildung beim Schwerverkehr. Bei einer Länge des Überholverbotes zwischen fünf und zehn 
Kilometern muss mit einer Zunahme der in Pulks eingebundenen Lastwagen und somit mit län-
geren Pulks gerechnet werden. 

Aus diesen Gründen sind Überholverbote über Distanzen länger zehn Kilometer möglichst zu 
vermeiden. Damit können sehr lange Pulks verhindert und dadurch ein problemloses Einfahren 
bei den Anschlüssen gewährleistet werden. Im Weiteren können mit einer begrenzten Länge 
die Überholhäufigkeit der Lastwagen am Ende des Überholverbotes reduziert und die Akzep-
tanz durch die Lastwagenlenker erhöht werden. 
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Länge ÜV-LW Auswirkung Beurteilung 
kürzer 5 km 

 

Nur marginale Auswirkungen 
auf Pulkbildung. 

Gut verträglich. 

5 bis 10 km 

 

Zunahme der in Pulks  
eingebundenen Lastwagen. 

Zunahme der Pulklänge. 

Verträglich. 

länger 10 km 

 

In der Regel kritisch 
(genauere Beurteilung bei stark  
belasteten Anschlüssen am En-
de des ÜV-LW); 

Leichte Zunahme der Überhol-
häufigkeiten am Ende des ÜV-
LW zu erwarten. 

Schwer verträglich 
(nur in begründeten  
Ausnahmefällen). 

Abb. 4.4  Auswirkungen der Länge des ÜV-LW. 

Minimale Länge 
Bei Steigungen über 4 % reduziert sich das Geschwindigkeitsniveau der Lastwagen bereits 
nach wenigen hundert Metern, so dass das Signalisieren eines Überholverbotes bereits bei ei-
ner Länge von 300 m gerechtfertigt ist. 

Bei Steigungsstrecken mit einer Neigung unter 4 % sind die Auswirkungen auf das Geschwin-
digkeitsniveau deutlich geringer. Die Signalisation eines Überholverbotes ist für Steigungsstre-
cken länger als 600 m vorzusehen. 

Mindestlänge: 2 % < i ≤ 4 %  minimale Länge = 600 m 
 4 % < i  minimale Länge = 300 m 

Zusätzliche Signalstandorte 
Bei längeren Überholverboten ist die Signalisation alle 1 bis 1.5 km zu wiederholen. Falls das 
erste Überholverbot schlecht einsehbar ist, z.B. in Kurven, ist eine Vorsignalisation mit der Zu-
satztafel „Distanztafel“ (Signal 5.01, SSV [2]) vorgängig anzuordnen.  

< 5 km 

5 bis 10 km 

> 10 km 
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4.4 Festlegung einzelner Signalisationsabschnitte 
Bei der Detailbearbeitung ist den Anschlüssen und Verzweigungen mit hohen Belastungen 
beim einmündenden Verkehr (insbesondere Schwerverkehr) besondere Beachtung zu schen-
ken. Als kritisch zu beurteilen sind Verzweigungsbauwerke mit einem hohen Anteil einfahren-
dem Verkehr (insbesondere Schwerverkehr). 

Das Überholverbot muss für die Fahrzeuglenkenden begreifbar und die Signalisation muss den 
örtlichen und zeitlichen Gegebenheiten angepasst sein. Die Systemabgrenzung hat an einem 
Querschnitt zu erfolgen, der auf folgenden zwei Forderungen basiert: 

• Die Verkehrsbelastung muss auf dem Streckenabschnitt ungefähr konstant bleiben. Der 
Streckenabschnitt kann durch Autobahnverzweigungen oder stark belastete Anschlüsse ab-
gegrenzt sein; 

• Änderungen der Ausbaugrössen oder der Leistungsfähigkeit (Steigungen, Tunnel) sind voll-
ständig in das System zu integrieren. 

 örtlich begrenzter Ab-
schnitt 

Teilabschnitte mit zeitlich unter-
schiedlichen Anforderungen 

Abschnitte im Bereich eines 
Verkehrsleitsystems 

permanent X (X)  

zeitlich begrenzt 
(mit Zeitfenster) X (X)  

verkehrsabhängig X X X 

(X) Teilabschnitt mit höchster Anforderung ist massgebend für Signalisation gesamter Abschnitt. 

Abb. 4.5 Einsatz Signalisationssysteme. 

Das Signalisieren einzelner Abschnitte mit einem ÜV-LW innerhalb kurzer Distanzen ist für ei-
nen homogenen Verkehrsablauf ungünstig. Wird bei zwei Teilabschnitten ein ÜV-LW signali-
siert, die weniger als drei Kilometer auseinander liegen, muss ein dazwischen liegender Ab-
schnitt ebenfalls mit einem ÜV-LW ausgerüstet werden. 

Fall 1: Teilabschnitte mit genügend grossem Abstand (> 3 km) 
- Signalisation der Teilabschnitte unabhängig voneinander; 
- statische Signalisation mit Zeitfenstern möglich. 

 
 

Fall 2: Teilabschnitte mit kleinem Abstand (< 3 km) 
- gesamter Streckenabschnitt als ein System mit verschiedenen Teilsystemen; 
- Signalisation der einzelnen Abschnitte nur nach Abgleich mit angrenzenden Ab-
schnitten. 

 
Abb. 4.6  Koordination von Teilabschnitten. 

Bei Teilabschnitten mit kleinem Abstand (< 3.0 km) kann entweder das ÜV-LW über den gan-
zen Streckenzug statisch mit Zeitfenstern signalisiert oder der Streckenzug verkehrsabhängig 
mit einzelnen Teilabschnitten gesteuert werden. Der ganze Abschnitt sollte jedoch nicht länger 
als zehn Kilometer sein. 

> 3 km LKW-Überholverbot 
zweckmässig LKW-Überholverbot 

zweckmässig 

LKW -Überholverbot 
zweckmässig 

max. 10 km 
< 3 km LKW-Überholverbot 

zweckmässig 
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4.5 Signalstandorte im Bereich von Anschlüssen 
In der folgenden Abbildung ist die Anordnung eines Überholverbotes bei unterschiedlichen La-
gen zu Anschlüssen aufgezeigt und beurteilt. 

Lage des Anschlusses Auswirkung Beurteilung 
ÜV-LW Beginn vor dem Anschluss 
 

  

Ende der Überholvorgänge 
liegt nicht im Einfahrtsbe-
reich. 

Unkritische Situation; wenn 
der einmündende Verkehr 
gering ist. 

ÜV-LW Beginn nach dem Anschluss 
 

Ende der Überholvorgänge 
liegt im Einfahrtsbereich. 

ÜV-LW ungünstig bei hohem 
Verkehrsaufkommen bei der 
Einfahrt. 

ÜV-LW Ende vor der Ausfahrt Ausweichmanöver der LW 
auf Überholstreifen um 
einfahrenden Fahrzeugen 
die Einfahrt zu vereinfa-
chen sind gestattet. 

Unkritische Situation, wenn 
möglich ÜV-LW immer vor 
dem Anschluss aufheben. 

Abb. 4.7  Signalisation im Bereich von Anschlüssen. 

4.6 Signalstandorte im Bereich von Verzweigungen 
In der folgenden Abbildung sind mögliche Anordnungen von Überholverboten im Bereich von 
Verzweigungen dargestellt. Dabei ist zu beachten, dass bei Zuordnungen der Fahrziele zu den 
einzelnen Fahrstreifen, diese trotz des Überholverbotes alle Fahrstreifen für den Schwerverkehr 
befahrbar bleiben. 

Verzweigung mit Auswirkung Beurteilung 

 

 

 

hohem Anteil verzwei- 
gender Fahrzeuge 

Keine LW Pulkbildung  
bei der Einmündung. 

Unkritische Situation 

 

 
 

hohem Anteil einmün- 
dender Fahrzeuge 

LW Pulkbildung kann die  
einmündenden Fahrzeuge 
behindern. 

Kritische Situation; die 
Notwendigkeit des ÜV-LW 
vor Beginn der Verzwei-
gung ist zu überprüfen. 

 

 

ausgeglichener 
Belastung 

Ausfahrende Fahrzeuge 
führen zu Lücken für den 
einmündenden Verkehr. 

Eher unkritisch 

Abb. 4.8  Signalisation im Bereich von Verzweigungen. 
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4.7 Signalisationsstandorte bei Steigungen und Kurven 
Das Überholverbot muss rund 300 m vor Beginn der Steigungsstrecke signalisiert werden, da-
mit bereits begonnene Überholmanöver noch vor Beginn der Steigungsstrecke weitgehend ab-
geschlossen werden können. Das Signal 2.56 „Ende des Überholverbotes für Lastwagen“ sollte 
für den Lastwagenlenker im Kulminationspunkt sichtbar sein. Das Überholverbot wird kurz nach 
dem Kulminationspunkt aufgehoben. 

Damit Überholvorgänge rechtzeitig vor dem Überholverbot abgeschlossen werden können, ist 
unter Umständen das Überholverbot voranzukündigen, beispielsweise bei Anordnung nach 
Kurven. In diesen Fällen ist gegebenenfalls auch eine linksseitige Signalisation erforderlich, 
damit überholende Fahrzeuge die Signalisation erkennen können. 
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5 Verkehrstechnische Gutachten 

5.1 Umfang des Gutachtens 
Für Überholverbote für Lastwagen aus Gründen der Verkehrssicherheit gemäss Kapitel 3.3 ist 
die Zweckmässigkeit, Ausgestaltung und Ausdehnung des Überholverbotes mit einem ver-
kehrstechnischen Gutachten nachzuweisen. Dabei sind für das Beurteilen eines Überholverbo-
tes nicht nur der einzelne Strassenabschnitt oder die einzelne Steigungsstrecke sondern der 
gesamte Streckenzug einzubeziehen. Insbesondere bei sehr langen Steigungsstrecken oder 
einer dichten Abfolge von Steigungsstrecken kann auch bei tieferen Verkehrsbelastungen ein 
Überholverbot zweckmässig sein. Streckenabschnitte bei Unfallschwerpunkteen sind mit einer 
Verkehrskonfliktanalyse im Hinblick auf Gefahrenpotenziale zu untersuchen. Zudem sind je 
nach Situation auch die Aspekte zusätzlicher Anforderungen in Absprache mit den für Betrieb 
und Signalisation zuständigen Stellen der Filialen, Gebietseinheiten und Verkehrspolizeien in 
die Untersuchungen einzubeziehen. 

Bestehende Überholverbote für Lastwagen, die nach bisheriger Praxis gemäss Art. 3 Abs. 4 
SVG [1] aus Gründen der Verkehrssicherheit verfügt wurden, haben nach wie vor Gültigkeit. 

5.2 Verhältnismässigkeit 
Im Rahmen der verkehrstechnischen Gutachten ist neben den technischen Aspekten auch die 
Verhältnismässigkeit für das Anordnen eines Überholverbotes für Lastwagen zu berücksichti-
gen. Die Anordnung soll unter Abwägung unterschiedlicher Aspekte erfolgen. Dabei sind unter 
anderem die Gesamtlänge der Überholverbote zu berücksichtigen oder geeignete Abschnitte 
für Überholmanöver für Lastwagen aufzuzeigen. Mit einem Gesamtkonzept können bei den 
Lastwagenlenkern eine hohe Akzeptanz erreicht und die negativen Auswirkungen für den 
Schwerverkehr minimiert werden ohne die Vorteile für die Personenwagenlenker zu schmälern. 

5.3 Verkehrspsychologische Aspekte 
In den verkehrstechnischen Gutachten sind auch verkehrspsychologische Aspekte zu berück-
sichtigen. Das Fahrverhalten wird neben äusseren Einflüssen auch durch das emotionale Be-
finden der Verkehrsteilnehmenden geprägt. Die Emotionen können das Fahrverhalten, die 
Fahrsicherheit und das Verkehrsklima beeinflussen [7]. Bei den Personenwagenlenkenden füh-
ren dicht befahrene Autobahnen mit vielen Lastwagen zu negativen Emotionen. Insbesondere 
das Ausscheren auf den Überholstreifen durch Lastwagen und das Überholen von Lastwagen 
bei geringem Geschwindigkeitsunterschied wird als störend beurteilt. 
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Glossar 

Begriff Bedeutung 
LW 
PL 

Lastwagen (LW) 
poids lourds (PL) 

SN Schweizer Norm (SN) 
norme suisse (SN) 

SSV 
OSR 

Signalisationsverordnung (SSV) 
ordonnance sur la signalisation routière (OSR) 

SVG Strassenverkehrsgesetz (SVG) 
Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) 

ÜV-LW Überholverbot für Lastwagen (ÜV-LW) 
interdiction aux camions de dépasser 

VM-CH Verkehrsmanagement in der Schweiz (VM-CH) 
gestion du trafic du trafic en Suisse (VM-CH) 

VMZ-CH Verkehrsmanagementzentrale Schweiz (VMZ-CH) 
centrale nationale suisse de gestion de trafic (VMZ-CH) 

VSS Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS) 
Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) 
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